
1111

253

Grundpfandrechte in der Verwertung

Die Zwangsversteigerung gilt bei Banken als Ultima Ratio. Sie bedeutet meistens 
den endgültigen Verlust des Kunden und häufig nur die Minimierung des wirt-
schaftlichen Schadens für die Bank, da mit dem Versteigerungserlös zunächst die 
Verbindlichkeiten des Schuldners zu bedienen sind. Für nicht marktgängige Ob-
jekte oder Spezialimmobilien empfiehlt der Autor deshalb, Anbietungsvereinba-
rungen mit einzelnen Bietinteressenten zu beurkunden. So könne einerseits ei-
nem Scheitern der Versteigerung vorgebeugt und andererseits ein Mindesterlös 
gesichert werden. Sollte in der Versteigerung wider Erwarten mehr erzielte wer-
den, als in der Anbietungsvereinbarung beurkundet, besteht für die Bank ein 
überschaubares Kostenrisiko.  (Red.)

Ausbietungsvereinbarungen  
im Zwangsversteigerungsverfahren

Die Zwangsversteigerung ist das ge-
setzlich vorgesehene Verfahren zur 
Durchsetzung des Pfandrechtes an Im-
mobilien und deren Verwertung. Sie 
kann von einem Gläubiger beantragt 
werden, wenn der Schuldner seinen  
ver-traglichen Verpflichtungen nicht 
mehr nachkommt. Das bei der Verwer-
tungen von Immobilien im Wege der 
Zwangs-versteigerung erzielte Ergeb- 
nis ist im Regelfall abhängig von der 
Attraktivität der zu versteigernden  
Immobilie sowie von den eingelei- 
teten begleitenden Vertriebsaktivi- 
täten. 

Ob in einem Zwangsversteigerungs-
termin das vom Gläubiger angestrebte 
Ergebnis erzielt wird, ist oft erst am  
Ende des Versteigerungstermins nach 
Feststellung des Meistgebotes erkenn-
bar. Bei weniger marktgängigen und 
schwierig zu vermarktenden Objekten 
oder komplexen Angeboten kann im 
Einzelfall der Abschluss einer Ausbie-
tungsvereinbarung für den Gläubiger  
mit Bietinteressenten bereits im Vor- 
feld der Versteigerung sinnvoll sein. Im 
Folgenden sollen Vor- und Nachteile 

sowie Gestaltungsmöglichkeiten von 
Ausbietungsvereinbarungen vorgestellt 
werden.

Verhaltensregeln

Bei einer Ausbietungsvereinbarung wird 
ein Vertrag zwischen dem Gläubiger und 
einem Bieter über das Verhalten in einem 
künftigen Zwangsversteigerungstermin 
geschlossen. Für den Inhalt des soge-
nannten Ausbietungsvertrages gibt es 
keine festen Regelungen, sondern es 
handelt sich dabei stets um individuelle, 
auf den Einzelfall zugeschnittene Verein-
barungen. 

P Ziel des Gläubigers (im Folgenden als 
Garantienehmer bezeichnet) ist es 
dabei, für den anstehenden Zwangsver-
steigerungstermin sicherzustellen, dass 
die Verwertung der Immobilie zu einem 
vorher abgestimmten Preis beziehungs-
weise Gebot abgeschlossen werden 
kann. 

P Ziel des Bietinteressenten (im Folgen-
den als Garant bezeichnet) ist es im 
Regelfall, die Immobilie mit sehr  
hoher Wahrscheinlichkeit zu einem 
vorher abgestimmten Preis zu erwer-
ben. Der Garant will sich damit vor 
Geboten durch Mitbewerber schützen. 
Im Einzelfall kann auch die Partizipa-
tion des Garanten an einem eventuel-
len Mehrerlös Motivation für den 
Abschluss der Ausbietungsverein-
barung sein; dieses ist aber immer  
für den Garanten mit dem Risiko  
verbunden, aus der Ansteigerungs-
verpflichtung in Anspruch genom-
men zu werden.

Für die Ausgestaltung von Ausbietungs-
garantien gibt es in der Praxis sehr un-
terschiedliche Varianten, die nachfol-
gend in ihren wesentlichen Ausprä-
gungsmerkmalen beschrieben werden. 

Bei der einfachen Ausbietungsverein-
barung verpflichtet sich der Garant  
zur Abgabe eines vorher mit dem Garan-
tienehmer vereinbarten Gebotes. Der 
Garantienehmer verpflichtet sich im 
Regelfall, nach Abgabe des vereinbarten 
Gebotes durch den Garanten im Verstei-
gerungsverfahren den Zuschlag erteilen 
zu lassen. 

Als Motivation für den Garanten sieht 
die einfache Ausbietungsvereinbarung 
im Regelfall vor, dass der betreibende 
Gläubiger als Garantienehmer jegliche 
Werbung und sonstige Vertriebsaktivitä-
ten für den bevorstehenden Versteige-
rungstermin einstellt und mit anderen 
Interessenten keine Ausbietungsverein-
barungen abschließt.

Die einfache Ausbietungsvereinbarung 
wird in der Praxis im Wesentlichen zwi-
schen Gläubigern und Privatkunden für 
den Erwerb von Einfamilienhäusern oder 
Eigentumswohnungen abgeschlossen. 
Gewerbliche Investoren erwarten im 
Rahmen der Ausbietungsvereinbarung 
meistens eine deutlich höhere Sicherheit 
in der Erwerbswahrscheinlichkeit oder 
eine Partizipation an Mehrerlösen, so-
weit sie im Versteigerungsverfahren ihr 
Ziel des Erwerbs aufgrund von Mehrge-
boten Dritter nicht erreichen und nicht 
neuer Eigentümer der Immobilie werden. 
Hier werden oft Ausbietungsvereinba-
rungen mit Befriedigungserklärung ab-
geschlossen.

Befriedigungserklärung

Bei der Ausbietungsvereinbarung mit 
Befriedigungserklärung verpflichtet sich 
der Garant zur Abgabe eines Gebotes in 
einer vor der Versteigerung vereinbarten 
Höhe. Bei Übergeboten durch Dritte wird 
der Garant von der Zahlung in Höhe 
eines Korridors von im Regelfall etwa 
zehn bis 15 Prozent des vereinbarten 
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Gebotes von der Zahlungspflicht durch 
Befriedigungserklärung des Garantieneh-
mers freigestellt. Beispiel: Der Verkehrs-
wert der Immobilie beträgt eine Million 
Euro. Die Ausbietungsvereinbarung be-
steht über 800 000 Euro mit einem Si-
cherheitspuffer von 12,5 Prozent, also 
100 000 Euro.

Im vorliegenden Beispiel hat sich der 
Garant zur Abgabe eines Gebotes in Höhe 
von 800 000 Euro verpflichtet. Der Ga-
rantienehmer hat sich zur Erteilung des 
Zuschlages bei 800 000 Euro verpflichtet. 
Bei Geboten durch Dritte wird der Garant 
hinsichtlich des 800 000 Euro überschrei-
tenden Betrages bis zu einem absoluten 
Gebot von maximal 900 000 Euro ver-
pflichtet, in Höhe des überschreitenden 
Teilbetrages gegenüber dem Vollstre-
ckungsgericht vor dem Verteilungstermin 
eine Befriedigungserklärung abzugeben. 
Wirtschaftlich zahlt der Garant dement-
sprechend bei Geboten innerhalb des 
Korridors immer nur den Betrag von 
800 000 Euro.

Bei derartigen Vereinbarungen hat der 
Garant allerdings folgende Kostenaspekte 
zu beachten. Die vom Amtsgericht erho-
bene Zuschlaggebühr wird auf Basis des 
abgegebenen Gebotes berechnet. Die 
Eintragungsgebühr des Grundbuchamtes 
errechnet sich auf Basis des festgesetzten 
Verkehrswertes unabhängig von der Ge-
botshöhe. Bei der Grunderwerbsteuer 
wird der Steuerbescheid zunächst auf 
Basis des Gebotes erfolgen. Da das 
Grunderwerbsteuergesetz in § 8 auf den 
„Wert der Gegenleistung“ abstellt, kann 
im Einspruchsverfahren eine Reduktion 
der Bemessungsrundlage auf 800 000 
Euro erfolgen. Das Finanzamt wird jedoch 
zunächst den Steuerbescheid auf Basis 
des vom Amtsgericht übermittelten Zu-
schlagspreises berechnen. Die Korrektur 
des Steuerbescheides ist nur innerhalb 
der gesetzlichen Einspruchsfrist gegeben.

Im Regelfall führen der vereinbarte Kor-
ridor sowie die vereinbarte Einstellung 
jeglicher Werbung des Gläubigers für das 
Versteigerungsobjekt dazu, dass der Ga-
rant innerhalb des vereinbarten Korridors 
die Immobilie erwirbt. Sollte dennoch 
durch Dritte im Versteigerungstermin 
Gebote oberhalb des vereinbarten Korri-
dors erfolgen sind verschiedene Ansätze 
für weitergehende Vereinbarungen 
denkbar.

P Oberhalb des Korridors offenes Bie-
terverfahren: Bei dieser Form der Ver-
einbarung ist nach Überschreiten des 
Korridors von allen, auch vom Garanten, 
das Gebot in voller Höhe zu belegen. Der 

Garantienehmer erhält in diesem Fall den 
gesamten Versteigerungserlös; der Ga-
rant zieht bei Überschreiten des verein-
barten Korridors aus der Garantie keiner-
lei Vorteile und hat sein Gebot gegebe-
nenfalls in voller Höhe zu zahlen. 

P Korridor verbleibt als Discount beim 
Garanten: Bei dieser Vereinbarung er-
hält der Garant bei Überschreiten des 
Korridors immer in Korridorbreite einen 
Discount. Es ist lediglich zur Zahlung des 
garantierten Betrages sowie in Höhe des 
Übergebotes verpflichtet. Für den Fall 
der vorstehenden beispielhaft genannten 
Vereinbarung würde der Garant im Falle 
eines eigenen Meistgebotes von 950 000 
Euro zur Zahlung des garantierten Betra-
ges von 800 000 Euro sowie zur Zahlung 
des über den Korridor hinausgehenden 
Betrages, also im angeführten Beispiel 
die Differenz zwischen 900 000 und 
950 000 Euro zahlen. Der Garantieneh-
mer müsste sich hinsichtlich des Korri-
dors gegenüber dem Amtsgericht für 
befriedigt erklären. Wirtschaftlich zahlt 
der Garant damit 850 000 Euro statt der 
gebotenen 950 000 Euro. 

P Korridor und ergänzender Discount 
verbleiben beim Garanten: Diese Kons-
tellation sieht neben dem beim Garanten 
verbleibenden Discount als weitere Ver-
günstigung einen weiteren Discount für 
Gebote oberhalb des Korridors für den 
Garanten vor. Hier würde der Garantie-
nehmer sich verpflichten, den Garanten 
hinsichtlich des oberhalb des Korridors 
anfallenden Betrages zum Beispiel nur zu 
90 Prozent des Gebotes in Anspruch zu 
nehmen. Dieses würde für das vorstehen-
de Beispiel bedeuten, dass der Garant bei 
einem Gebot von 950 000 Euro nur den 
Garantiebetrag von 800 000 Euro sowie 
90 Prozent des über 900 000 Euro hin-
ausgehenden Betrages, im konkreten Fall 
also 45 000 Euro, in Summe mithin 
845 000 Euro zahlen müsste.

P Ausbietungsvereinbarung mit 
Mehrerlösbeteiligung: Diese Form der 
Ausbietungsvereinbarung verpflichtet 
den Garanten zur Abgabe des vereinbar-
ten Gebotes. Der Garantienehmer ver-
pflichtet sich zur Zuschlagerteilung ab 
dem vereinbarten Gebot. Für den Fall 
von Übergeboten von Dritter Seite wird 
vereinbart, dass der Garant neben dem 
garantierten Gebot lediglich einen pro-
zentualen Anteil des Übergebotes zahlen 
muss, sofern er als Meistbietender den 
Zuschlag erhält. Für den Fall von Meist-
geboten von Dritter Seite oberhalb des 
vereinbarten Mindestpreises und Zu-
schlag an den Dritten (nicht an den 
Garantiegeber) erfolgt eine prozentu- 

ale Beteiligung des Garanten am Mehr-
erlös. Diese Form der Vereinbarung führt 
in der Praxis zu einer typischen „Win-
Win“-Situation. Sowohl Garantienehmer 
als auch Garant profitieren gleicherma-
ßen von der Vereinbarung, auch wenn 
beim Garanten im Regelfall die Erwerbs-
absicht im Vordergrund stehen dürfte. 
Der Garantienehmer erzielt dabei Mehr-
erlöse gegenüber dem angestrebten  
und in der Vereinbarung definierten 
Abgabepreis.

Die vorstehenden Regelungen können 
nur exemplarisch aufzeigen, wie Ausbie-
tungsvereinbarungen in der Praxis 
grundsätzlich ausgestaltet werden kön-
nen. Eine Ausbietungsvereinbarung ist 
stets als Einzelfallregelung auf die indivi-
duellen Präferenzen der Vertragsschlie-
ßenden auszugestalten. Insbesondere 
wenn beim Garantienehmer keine dies-
bezüglichen Erfahrungen vorliegen, 
empfiehlt sich die Einbeziehung eines 
Fachmannes. 

Notarielle Beurkundung

Ausbietungsverträge werden im Regel-
fall notariell beurkundet. Soweit im Ein-
zelfall auch privatschriftliche Verträge 
ohne Beurkundung geschlossen werden, 
sind diese hinsichtlich der Verbindlich-
keit der eingegangenen Verpflichtungen 
auf dem Rechtswege nicht oder nur 
eingeschränkt durchsetzbar. 

Insoweit wird eine notarielle Beurkun-
dung der Vereinbarungen dringend  
empfohlen, auch wenn hiermit Notari-
atskosten verbunden sind. Die Kosten 
hierfür belaufen sich im Bereich von 
weniger als 0,5 Prozent des Garantiebe-
trages und werden üblicherweise durch 
den Garanten getragen. Die Übernahme 
der anfallenden Notarkosten durch den 
Garantienehmer wird für den Fall ver-
einbart, dass der Garant mit seinem Ge-
bot oberhalb des vereinbarten garantier-
ten Gebotes nicht Meistbietender bleibt 
und nicht neuer Eigentümer der Immo-
bilie wird.

Der Abschluss einer Ausbietungsverein-
barung empfiehlt sich im Regelfall nicht 
bei der Zwangsversteigerung marktgän-
giger Standardimmobilien. Hier ist dieses 
aus Gläubigersicht auch nicht erforder-
lich. Eine fachlich kompetente und per-
sönlich engagierte Vermarktung und 
Betreuung der Bietinteressenten durch 
Fachmakler ist hier wichtiger. Durch eine 
größere Anzahl von Bietern im Versteige-
rungstermin und dadurch resultierende 
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Bietkonkurrenz kann das Verfahren aus 
Gläubigersicht normalerweise auch ohne 
Ausbietungsvereinbarung erfolgreich 
abgeschlossen werden. 

Ausbietungsvereinbarungen bieten sich 
für die Versteigerung von Spezialimmo-
bilien mit geringer, aber qualifizierter 
Nachfrage an. Weiterhin kann ein Ab-
schluss für Standardimmobilien im Ein-
zelfall dann sinnvoll sein, wenn es bereits 
erfolglose Versteigerungstermine gege-
ben hat und auch für künftige Versteige-
rungen aus Sicht des Gläubigers die 
Chancen auf Erfolg als gering einge-
schätzt werden. Für beide Fälle kann ein 
potenzieller Bieter bereits im Vorfeld der 
Versteigerung rechtsverbindlich an das 
mit ihm vereinbarte Gebot gebunden 
werden. 

Bei Immobilienpaketen, zum Beispiel 
mehrere Eigentumswohnungen in einem 
Gebäude, kann sowohl aus Gläubiger-
sicht als auch aus Erwerbersicht der 
Wunsch eines Paketverkaufes vorliegen. 
Für den Gläubiger besteht bei Einzelver-
marktungen von Immobilienpaketen das 
Risiko der Restantenbildung; attraktive 
Wohnungen finden ihre Käufer, während 
weniger attraktive Wohnungen als Res-
tanten noch lange Zeit den Gläubiger 
belasten. Durch eine entsprechende Aus-
bietungsvereinbarung kann eine voll-
ständige Vermarktung des Paketes zu 
einem vorher vereinbarten Preis sicher-
gestellt werden. 

Verkehrswert und 
Befriedigungserklärung

Von zentraler Bedeutung für den Ablauf 
des Zwangsversteigerungsverfahrens ist 
der festgesetzte Verkehrswert. Mitunter 
weichen die gutachterlich ermittelten 
und vom Vollstreckungsgericht festge-
setzten Verkehrswerte allerdings ekla-
tant von den Marktgegebenheiten ab. 
Überhöhte Verkehrswerte führen nahezu 
zwangsläufig zu sehr langen Verfahrens-
dauern mit mindestens zwei Versteige-
rungsterminen. Hier kann der Gläubiger 
das Verfahren abkürzen, indem eine 
Ausbietungsvereinbarung mit Befriedi-
gungserklärung abgeschlossen wird. 

Der Garant verpflichtet sich, im Verstei-
gerungstermin ein zuschlagfähiges Ge-
bot (im Regelfall fünf Zehntel des Ver-
kehrswertes) abzugeben. Im Gegenzug 
verpflichtet sich der Garantienehmer, 
sich hinsichtlich eines vorher vereinbar-
ten Teilbetrages für befriedigt zu erklä-
ren. Damit kann auch im ersten Termin 

eine Verwertung unterhalb des halben 
Verkehrswertes erfolgen. 

Der Abschluss von Ausbietungsvereinba-
rungen gehört auch für die Mitarbeiter 
in den Verwertungsabteilungen der Kre-
ditinstitute im Regelfall nicht zum Stan-
dardgeschäft. Eine versierte Begleitung 
durch Fachmakler für Zwangsversteige-
rungen und/oder durch entsprechend 
spezialisierte Rechtsanwälte wird daher 
empfohlen. Dort verfügt man über ent-
sprechende Erfahrungen und oft auch 
über entsprechende Mustervereinbarun-
gen, die dann auf den konkreten Fall 
angepasst werden müssen.

Ausbietungsvereinbarungen mit Befrie-
digungserklärungen oder Mehrerlösver-
einbarungen bergen für den Garantie-
nehmer die Gefahr eines teilweisen Erlös-
verzichtes. Dem Forderungskonto des 
Schuldners ist das vollständige Ergebnis 
aus der Versteigerung gutzuschreiben; 
auch wenn der Gläubiger aufgrund einer 
Ausbietungsvereinbarung mit Befriedi-
gungserklärung diesen nur zu einem Teil 
erhält. Wirtschaftlich betrachtet handelt 
es sich bei dem Erlösverzicht aufgrund 
der Befriedigungserklärung um eine Risi-
koprämie für die Absicherung des Ergeb-
nisses der Versteigerung. Allerdings dürf-
ten die Kosten der Befriedigungserklä-
rung aufgrund von Erlösverzichten in der 
Praxis normalerweise gegen uneinbringli-
che und bereits wertberichtigte Forde-
rungen gegen den Schuldner verrechnet 
werden können. Insoweit resultieren 
hieraus dann keine echten Auswirkungen 
auf die Ertragslage des Garantienehmers. 

Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass eine Ausbietungsvereinba-
rung für den Gläubiger im Einzelfall ein 
Mittel zur Sicherung einer erfolgreichen 
Versteigerung darstellen kann. Dieses 
Instrument zur Erfolgssicherung ist al-
lerdings nicht ganz zum Nulltarif zu 
haben. Es besteht für den Garantieneh-
mer stets das Risiko, dass im Versteige-
rungsverfahren wider Erwarten doch 
Nachfrage von Dritter Seite aufkommt. 
Dann kommen Vereinbarungen zum 
Tragen, die im Regelfall den Erlösanteil 
des Garantienehmers schmälern. Für den 
Garanten bietet der Abschluss einer 
Ausbietungsvereinbarung die Chance, 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die 
Immobilie zum vorher vereinbarten Preis 
tatsächlich zu ersteigern. Ob und gege-
benenfalls unter welchen Bedingungen 
eine Ausbietungsvereinbarung sinnvoll 
ist kann sowohl aus der Sicht des Garan-
ten als auch aus der Sicht des Garanti-
enehmers nur im Rahmen einer Einzel-
fallbetrachtung beurteilt werden.

255

Wolf Christoph Gramatke
Kalkulation von impliziten 
Optionsrechten des Kunden 
in der privaten Wohnungs-
baufinanzierung
Schriftenreihe des zeb/
Band 60. 2011. 384 Seiten,
gebunden, 76,00 Euro.
ISBN 978-3-8314-0844-3.

Neu in der Schriftenreihe!

Fritz Knapp Verlag 
60046 Frankfurt
Postfach 11 11 51  
Telefon (069) 97 08 33-21 
Telefax (069) 707 84 00 
E-Mail: vertrieb@kreditwesen.de  
www.kreditwesen.de

Durch die Vergabe von implizi-
ten Optionsrechten hat sich 
die traditionelle Wohnungsbau-
finanzierung in ein hochkom-
plexes, strukturiertes Produkt 
verwandelt. Die Risiken aus den 
verschiedenen Optionsrechten, 
die heute in der Baufinanzierung 
enthalten sind, werden aber 
vielfach von den Banken nicht 
erkannt oder nicht adäquat 
bepreist.

Der Autor setzt sich mit der 
Bewertungsproblematik von 
impliziten Optionsrechten ausei-
nander. Im Fokus steht dabei die 
Entwicklung eines Bewertungs-
modells, das adäquate Options-
werte für Sondertilgungs- und 
Kündigungsrechte unter Berück-
sichtigung des Ausübungsver-
haltens des Kunden liefert und
den potenziellen Schaden in 
Margenschaden und Kursscha-
den differenzieren kann.


